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Marburg, März 2024 
 

 
 

M a n d a n t e n b r i e f  I / 2 0 2 4  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen 
über rechtliche und steuerliche Änderungen. 
 
Gerne können Sie den Mandantenbrief zukünftig 
auch per Email erhalten. Sollten Sie dies wün-
schen, bitten wir um Mitteilung Ihrer Email- 
Adresse an maren.weichsel@gwb-partner.de. 
 
Die Informationen stellen keine rechtliche oder 
steuerliche Beratung dar und können eine indivi-
duelle Beratung nicht ersetzen. Sollten Sie zu ein-
zelnen Themen noch Fragen haben, stehen wir 
Ihnen gern zur Verfügung.  
 

Mit freundlichen Grüßen  
GWB Boller & Partner mbB 

 
 
 
Katja Möller  Oliver Stumm 
Wirtschaftsprüferin, Rechtsanwalt, Fachanwalt 
Steuerberaterin für Steuerrecht  
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Termine April – Juni 2024 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag3 

10.04.2024 15.04.2024 05.04.2024 

dto. 10.05.2024 13.05.2024 07.05.2024 
dto. 10.06.2024 13.06.2024 07.06.2024 
Kapitalertragsteuer, Solidari-
tätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanz-
amt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.04.2024 15.04.2024 05.04.2024 
dto. 10.05.2024 13.05.2024 07.05.2024 
dto. 10.06.2024 13.06.2024 07.06.2024 
Einkommensteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszuschlag 

10.06.2024 13.06.2024 07.06.2024 

Körperschaftsteuer, Solidaritäts-
zuschlag 

10.06.2024 13.06.2024 07.06.2024 

Gewerbesteuer 15.05.2024 21.05.2024 10.05.2024 
Grundsteuer 15.05.2024 21.05.2024 10.05.2024 
Sozialversicherung5 26.04.2024 entfällt entfällt 
dto. 28.05.2024 entfällt entfällt 
dto. 26.06.2024 entfällt entfällt 

 
 

Gesetzesänderungen 2024 
 
Einkommensteuertarife 
 
Um eine Steuererhöhung aufgrund der Inflation zu verhindern (kalte Progression), wurden Ende 2022 die Tarifeckwerte 
im Einkommenssteuertarif angepasst. Davon sollen auch Selbstständige sowie Unternehmer profitieren.  
 
· Der Einkommensteuertarif für die Jahre 2023 und 2024 wurde angepasst und die Effekte der kalten Progression 

werden im Verlauf des Einkommensteuertarifs ausgeglichen. 
 

· Der Grundfreibetrag (steuerfreies Existenzminimum) stieg bereits 2023 auf 10.908 Euro und ab 2024 um weitere 
696 Euro auf 11.604 Euro. Erst ab da beginnt die Besteuerung. 

 
· Der Kinderfreibetrag (einschließlich des Freibetrages für den Betreuung-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf) stieg 

ab 2023 auf 8.952 Euro und ab 2024 um weitere 360 Euro auf 9.312 Euro.  
 

· Der sog. Spitzensteuersatz soll 2024 ab einem Jahreseinkommen von 66.761 Euro erhoben werden.  
 

· Der Reichensteuersatz (greift ab knapp 278.000 Euro) von 45 % wurde nicht angepasst. 
 

· Die Freigrenze für den steuerlichen Solidaritätszuschlag liegt bei 18.130 Euro bzw. 36.260 Euro bei 
Zusammenveranlagung. 

 
 

 
1  Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 

(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3  Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für das abgelaufene Kalender-
jahr. 

4  Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr; bei Vierteljahreszahlern (mit Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

5  Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. 
zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fällig-
keitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 
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Höhere Arbeitnehmer-Sparzulage 
 
Das Zukunftsfinanzierungsgesetz verdoppelt die Einkommensgrenzen bei der Arbeitnehmer-Sparzulage auf 40.000 
Euro für Ledige und 80.000 Euro für Verheiratete.  
 
Zudem erleichtert das Gesetz die Beteiligung von Mitarbeitern am Eigenkapital ihres Arbeitgebers: Der Steuerfreibetrag 
steigt von derzeit 1.440 Euro auf 2.000 Euro. Das Gesetz tritt weitgehend am Tag nach Verkündung im Bundesgesetzblatt 
in Kraft, einige Regelungen bereits am 01.01.2024.6 
 
 
Gebäudeenergiegesetz 
 
2024 tritt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Kraft. In die meisten Neubauten müssen ab Januar Heizungen mit 65 % 
Erneuerbarer Energie eingebaut werden. Für alle anderen Gebäude gelten Übergangs-fristen und verschiedene technolo-
gische Möglichkeiten. Zudem gibt es eine umfangreiche Förderung. 
 
 
Arbeitszeiterfassung 
 
Laut einem Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums müssen Unternehmen sicherstellen, dass die Arbeitszeit ihrer 
Mitarbeiter genau erfasst wird. Es sieht vor, dass die tägliche Arbeitszeit der Beschäftigten in Deutschland elektronisch 
aufgezeichnet wird. Tarifparteien können Ausnahmen vereinbaren und Kleinbetriebe mit weniger als zehn Mitarbeitern 
sind ausgenommen. Das Gesetz sollte bis Ende 2023 verabschiedet sein. Bisher ist das aber noch nicht erfolgt.  
 
 
Transparenzregister 
 
Ab dem 01.01.2024 müssen alle wirtschaftlich Berechtigten der Unternehmen in das Transparenzregister eingetra-
gen sein. Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) mussten sich bisher noch nicht registrieren lassen. Aber ab 2024 gilt 
auch für GbRs, die in das neue Gesellschaftsregister eingetragen werden, eine Mitteilungspflicht. 
 
 

Als „Trinkgeld“ bezeichnete Zahlungen von 50.000 Euro  
bzw. 1,3 Mio. Euro an Prokuristen einer GmbH nicht steuerfrei 

 
Ein an einer GmbH beteiligtes Unternehmen zahlte den beiden Prokuristen der GmbH Beträge von 50.000 Euro bzw. rund 
1,3 Mio. Euro und bezeichnete die Zahlungen als "Trinkgelder". Die Prokuristen machten im Rahmen ihrer Einkommen-
steuererklärungen geltend, dass die Zahlungen als Trinkgelder steuerfrei seien. Die Beträge seien ihnen im Zusammenhang 
mit Beteiligungsveräußerungen von einem Dritten freiwillig und ohne einen Rechtsanspruch zusätzlich zu dem von der 
GmbH als Arbeitgeberin gezahlten Arbeitslohn gewährt worden.  
 
Das Finanzgericht Köln7 teilte die Auffassung des Finanzamts, das die Beträge als steuerpflichtigen Arbeitslohn behandelte. 
Die Zahlungen sind schon aufgrund ihrer Höhe, aber auch mit Blick auf die Gesamtumstände keine steuerfreien Trinkgel-
der. Auch wenn der Gesetzgeber im Jahr 2002 die damals noch enthaltene Freibetragsgrenze in Höhe von 1.224 Euro 
abgeschafft hatte, hat er nicht beabsichtigt, dem Begriff des Trinkgelds keinerlei betragsmäßige Begrenzung mehr zuzu-
schreiben. Die Zahlungen in Höhe von 50.000 Euro bzw. rund 1,3 Mio. Euro überstiegen jedenfalls deutlich den Rahmen 
des allgemeinen Begriffsverständnis für „Trinkgeld“.  
 
 

Einkünfteerzielungsabsicht kann bei zeitlich unüberschaubarer  
Dauer einer geplanten Sanierung entfallen 

 
Wenn der Steuerpflichtige die Herrichtung der Immobilie nur zögerlich betreibt, ohne dass hierfür steuerlich anzuerken-
nende Gründe vorliegen, kann es unter Berücksichtigung des Zeitablaufs gerechtfertigt sein, auf das Fehlen der Vermie-
tungsabsicht zu schließen oder Zweifel hinsichtlich der Vermietungsabsicht als endgültig anzusehen. Das ist jedenfalls dann 
nicht zu beanstanden, wenn die behauptete beabsichtigte Vermietung über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren nicht 
realisiert wird. So entschied das Finanzgericht Düsseldorf.8 
 
Im Streitfall ist eine Einkünfteerzielungsabsicht des Klägers hinsichtlich des Objekts aufgrund des langen Leerstands (Zeit-
raum von 16 Jahren) und der zeitlich unüberschaubaren Sanierung des Objekts in den Streitjahren entfallen. 
 
 

 
6 Bundesrat, Mitteilung vom 24.11.2023, LEXinform 0464819 
7 Finanzgericht Köln, Urteile 9 K 2507/20 und 9 K 2814/20 vom 27.11.2023, LEXinform 0464824 
8 Finanzgericht Düsseldorf, Urteil 15 K 1653/20 vom 02.12.2021, LEXinform 5025747 
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Winterdienst auf öffentlichen Gehwegen als  

haushaltsnahe Dienstleistung absetzbar 
 
Hausbesitzer sind in vielen Städten und Gemeinden verpflichtet, den Gehsteig im Winter schnee- und eisfrei zu halten. 
Bisher lehnte die Finanzverwaltung Steuerbegünstigungen für Winterdienst- bzw. Schneeräumkosten betreffend öffentliche 
Gehwege mit der Begründung ab, dass die Dienstleistungen nicht auf dem Privatgrundstück ausgeführt werden. Diese 
Auffassung widerspricht der höchstrichterlichen Rechtsprechung.9 
 
Mit BMF-Schreiben vom 01.09.202110 hat die Finanzverwaltung einer Geltendmachung von Steuerermäßigungen für Auf-
wendungen eines Steuerpflichtigen entsprochen, die für den Winterdienst auf öffentlichen Gehwegen entstehen. Begüns-
tigt sind sowohl die Straßenreinigung als auch der Winterdienst auf Gehwegen als haushaltsnahe Dienstleistung. Als all-
gemeine Voraussetzung gilt auch hier, dass die Dienstleistung mit denen einer Hilfe im Haushalt vergleichbar ist. Weiterhin 
nicht als haushaltsnahe Dienstleistung sieht die Finanzverwaltung Schneeräumkosten für Fahrbahnen an, die an das Grund-
stück grenzen.  
 
D. h., für Dienstleistungen in einem Privathaushalt erhalten Steuerpflichtige auf Antrag eine Steuerermäßigung i. H. von 
20 %, höchstens 4.000 Euro, pro Kalenderjahr für ihre Aufwendungen. Dieser Ermäßigungsbetrag wird gem. § 35a EStG 
direkt von der zu zahlenden Einkommensteuer abgezogen. Jedoch müssen Materialkosten für das Streugut selbst getragen 
werden, absetzbar sind nur Arbeits-, Maschinen- und Fahrtkosten. Damit das Finanzamt die Kosten anerkennt, müssen die 
einzelnen Posten auf der Rechnung gesondert ausgewiesen werden.  
 
Die Steuerermäßigungen können im jeweiligen Jahr der Zahlung geltend gemacht werden. Weitere Voraussetzungen für 
die Geltendmachung der Steuerermäßigung sind, dass die Zahlung unbar erfolgt und die unbare Zahlung anhand von 
Überweisungsbelegen nachgewiesen wird. 
 
 

Was hat es mit dem Progressionsvorbehalt auf sich? 
 
Im Einkommensteuergesetz existiert der Begriff "Progressionsvorbehalt". Unter diesem Begriff werden zwei Gruppen er-
fasst, bei denen die Anwendung des Progressionsvorbehalts erfolgt.  
 
1. inländische Lohn- und Einkommensersatzleistung gemäß (§ 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG). 
2. Auslandseinkünfte. 

· ausländische Einkünfte bei zeitweiser unbeschränkter Steuerpflicht (§ 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG). 
· steuerfreie Auslandseinkünfte aufgrund eines Doppelbesteuerungs-abkommens - DBA (§ 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 

EStG). 
· steuerfreie Auslandseinkünfte aufgrund sonstiger zwischenstaatlicher Übereinkommen (§ 32b Abs. 1 Satz 

1 Nr. 4 EStG). 
· Einkünfte von Grenzpendlern, Ehegatten von EU/EWR-Ausländern und von bestimmten beschränkt steuerpflichti-

gen Arbeitnehmern (§ 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 EStG). 
 
Im Steuerrecht gilt der Grundsatz der individuellen Leistungsfähigkeit. Diesem Grundsatz wird man gerecht, indem steu-
erbefreite Komponenten erst bei der Progression berücksichtigt werden. Die befreiten Einkommenskomponenten werden 
deshalb nur beim Steuersatz bzw. -tarif berücksichtigt.  
 
Vereinfacht ausgedrückt zeigt folgendes Beispiel die Auswirkungen: 
 
Zu versteuerndes Einkommen eines Steuerpflichtigen:  30.000 Euro 
abzgl. darin enthaltene steuerfreie Einkünfte: -10.000 Euro 
zu versteuern bleiben: 20.000 Euro 
  
Dafür Steuersatz nach der Grundtabelle (9,8 %) 1.960 Euro 
Steuersatz für 30.000 Euro (15,7 %) (4.710 Euro) 
Steuer wegen Anwendung des Progressionssatzes auf zu versteuerndes  
Einkommen von 20.000 Euro 

 
3.140 Euro 

Mehrsteuer wegen Anwendung des Progressionssatzes 1.180 Euro 
 
Daraus folgt: Ist auf die Einkünfte der Progressionsvorbehalt anzuwenden, kann sich der Steuersatz deutlich erhöhen.  
Liegen negative Einkünfte vor, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, mindern diese im Ergebnis den Steuersatz. 
Verluste können folglich zu einem Steuersatz von Null führen. Ausgenommen sind negative Einkünfte, bei denen ein 
Verlustausgleichsverbot besteht. 
 

 
9 Bundesfinanzhof, Urteil VI R 55/12 vom 20.03.2014, LEXinform 0929431 
10 Bundesministerium der Finanzen, Schreiben (koordinierter Ländererlass) IV C 8 - S-2296b / 21 / 10002 :001 vom 01.09.2021, LEXin-
form 7012847 
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Besteuerung der Energiepreispauschale fraglich 

 
Ab September 2022 wurde die Energiepreispauschale (EPP) in Höhe von 300 Euro als Kompensation für die hohen Ener-
giekosten ausgezahlt. Von der Einmalzahlung profitierten Erwerbstätige, Rentner und Selbstständige. Jedoch unterliegt 
diese Pauschale der Einkommensteuer bzw. geht das Finanzamt davon aus, dass sie steuerpflichtig ist. 
 
Weil es allerdings auch gegenteilige Meinungen gibt, ist zur Frage der Rechtmäßigkeit der Besteuerung der Energiepreis-
pauschale jeweils eine Klage beim Finanzgericht Münster11 und beim Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern12 anhängig.  
 
Somit bleibt abzuwarten, ob schon bald der Bundesfinanzhof oder das Bundesverfassungsgericht die Steuerpflicht dieser 
Pauschale unter die Lupe nehmen wird. 
 
Es kann Einspruch gegen den Einkommensteuerbescheid 2022 eingelegt werden, um eine mögliche Steuerfreiheit zu wah-
ren. Jedoch besteht kein gesetzlicher Anspruch auf Ruhenlassen des Verfahrens. 
 
Hinweis 
Ob z. B. Arbeitnehmer die Energiepreispauschale von ihrem Arbeitgeber erhalten haben, erkennen diese am Eintrag „Groß-
buchstabe E“ in der Lohnsteuerbescheinigung für 2022. 
 
 

Vorlage von E-Mail-Korrespondenz bzw. eines Gesamtjournals -  
Befugnisse der Finanzverwaltung 

 
Das Finanzamt forderte von der Klägerin im Rahmen einer Außenprüfung die Vorlage von empfangenen und Wiedergaben 
von versandten Handelsbriefen nach § 147 Abs. 1 Nr. 2 und 3 Abgabenordnung (AO) sowie sonstiger Unterlagen mit 
Bedeutung für die Besteuerung nach § 147 Abs. 1 Nr. 5 AO und für den Fall, dass die angeforderten Unterlagen in 
elektronischer Form vorlägen, ein Gesamtjournal, in dem alle E-Mails erfasst sein sollten. 
 
Das Finanzgericht Hamburg13 entschied, dass die Befugnisse aus § 147 Abs. 6 AO der Finanzverwaltung nur in Bezug auf 
solche Unterlagen zustehen, die der Steuerpflichtige nach § 147 Abs. 1 AO aufzubewahren hat. Handelsbriefe i. S. d. § 
147 Abs. 1 Nr. 2 und 3 AO i. V. m. §§ 257 Abs. 2, 343 HGB sind nicht auf eine bestimmte Form beschränkt, sodass auch 
E-Mails Handelsbriefe sein können. Schriftstücke betreffen ein Handelsgeschäft, wenn sie seine Vorbereitung, Durchfüh-
rung oder Rückgängigmachung zum Gegenstand haben. Die im Rahmen eines Vertragsverhältnisses, welches seinerseits 
als Handelsgeschäft qualifiziert, zu erbringenden Erfüllungsgeschäfte wie die Auskunftserteilung oder Serviceleistungen 
beträfen die Durchführung dieses Handelsgeschäfts und qualifizierten ebenfalls als Handelsgeschäfte. Wenn derartige 
Erfüllungsgeschäfte in einem Schriftstück verkörpert sind, unterliegen diese der Aufbewahrungspflicht nach § 147 Abs. 1 
Nr. 2 und 3 AO. 
 
Es besteht kein Anspruch der Finanzverwaltung auf Vorlage eines elektronischen Gesamtjournals, welches nach den Vor-
gaben der Finanzverwaltung Informationen zu jeder einzelnen empfangenen bzw. versandten E-Mail des Steuerpflichtigen 
enthalten soll. Die Aufforderung zur Vorlage eines Gesamtjournals, in dem auch nicht nach § 147 Abs. 1 AO aufbewah-
rungspflichtige E-Mails aufgelistet bzw. nach den Vorgaben der Finanzverwaltung dargestellt werden sollen, überschreitet 
die Befugnisse der Finanzverwaltung aus § 147 Abs. 6 AO und ist damit rechtswidrig. Eine allgemein formulierte Aufforde-
rung zur Vorlage von elektronischen Unterlagen "en bloc" kann, unter Berücksichtigung des Erstqualifikationsrechts des 
Steuer-pflichtigen, sowohl dem Bestimmtheitsgebot genügen als auch vom Datenzugriffsrecht der Finanzverwaltung nach 
§ 147 Abs. 6 AO gedeckt bzw. verhältnismäßig sein. 
 
 

Auch nach dem Tod des Geschäftsinhabers ist  
eine steuerliche Betriebsprüfung zulässig 

 
Geklagt hatten zwei Söhne, die jeweils Miterbe nach ihrem verstorbenen Vater geworden waren. Der Vater betrieb bis zu 
seinem Tod ein Bauunternehmen. Der Betrieb wurde von den Söhnen nicht weitergeführt. Das Finanzamt ordnete dennoch 
eine Betriebsprüfung für mehrere zurückliegende Jahre an. Die Söhne waren der Auffassung, dass eine Betriebsprüfung 
nur erfolgen dürfe, solange der Inhaber selbst Auskünfte zu der betrieblichen Tätigkeit geben könne und der Betrieb noch 
existiere. 
 
Die Durchführung einer steuerlichen Betriebsprüfung für zurückliegende Besteuerungszeiträume ist auch dann zulässig, 
wenn der Betriebsinhaber verstorben ist und der Betrieb von den Erben nicht weitergeführt wird. Die steuerlichen Pflichten 
gehen mit dem Tod des Betriebsinhabers auf die Erben über. Dazu gehört auch die Duldung der Betriebsprüfung. So 
entschied das Hessische Finanzgericht14. 

 
11 Finanzgericht Münster, anhängiges Verfahren 14 K 1425/23 E 
12 Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern, anhängiges Verfahren 3 K 231/23 
13 Finanzgericht Hamburg, Urteil 2 K 172/19 vom 23.03.2023, LEXinform 5025442 
14 Hessisches Finanzgericht Hessen, Pressemitteilung vom 31.01.2024 zum Urteil 8 K 816/20 vom 10.05.2023, LEXinform 0465093 


